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Berücksichtigung der Zwangsnutzungen beim
Vollzug der forstlichen Planung

Von Ryszard Poznans/:/

Reywonisv forest planning, prescribed cut, compulsory felling. fdk 624

Einleitung

Die Wälder werden während ihrer Entwicklung durch verschiedene Störfaktoren
beeinträchtigt. Dabei ist zu unterscheiden zwischen natürlichen und unbeeinflussbaren
Faktoren wie Sturm, Schnee, Feuer oder Insekten sowie wirtschaftsbedingten und
beeinflussbaren Faktoren wie Immissionen oder Rodungen. Diese Störfaktoren verur-
Sachen vorzeitige Vor- und Endnutzungen und erschweren eine geplante Bewirtschaf-
tung.

Nachstehend wird versucht, den Einfluss verschiedener Zwangsnutzungsarten auf
die Realisierung der geplanten Nutzungen darzustellen.

Vor- und Endnutzungen

Im schlagweisen Hochwald wird zwischen Vor- und Endnutzungen unterschieden.
Die Endnutzung erfolgt in Beständen, welche zur Verjüngung reif sind; Hauptzweck ist
die Ernte. Die Vornutzungen finden in jüngeren Beständen statt und dienen der Aus-
lese sowie der Vorratspflege.

Unterschiedlich ist auch das Verhältnis zwischen dem laufenden Zuwachs und dem
Ausmass der Nutzungen. Bei der Endnutzung wird der Vorrat abgebaut, die Nutzung
ist höher als der laufende Zuwachs. Demgegenüber sind Vornutzungen tiefer als der
laufende Zuwachs, und der Vorrat nimmt weiter zu.

Nutzungsarten

Sowohl bei den Vornutzungen als auch bei den Endnutzungen kann zwischen ord-
nungsgemässen, geplanten Nutzungen und Zwangsnutzungen unterschieden werden.
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Prioritär müssen die Zwangsnutzungen ausgeführt werden, deren Ausmass von der Art
und der Stärke der Schäden abhängt. Damit werden Anpassungen bei den geplanten
Nutzungen erforderlich, um die Nachhaltigkeit der Holzproduktion nicht zu gefährden.
Die Summe der realisierten geplanten Nutzungen und der Zwangsnutzungen innerhalb
einer Planungsperiode darf nicht grösser sein als der nachhaltige Hiebsatz. Dabei wer-
den mit Vorteil die Vor- und die Endnutzung getrennt beobachtet.

Notwendige Anpassungen

Bei den Vornutzungen kann man für jeden Bestand drei verschiedene Fälle unter-
scheiden:
1. Die Zwangsnutzungen sind kleiner als die geplanten Vornutzungen.
2. Die Zwangsnutzungen sind grösser als die geplanten Vornutzungen, aber kleiner

als der laufende Zuwachs.
3. Die Zwangsnutzungen sind grösser als der laufende Zuwachs.

Im ersten Fall kann trotz Zwangsnutzungen die Pflege noch einigermassen durch-
geführt werden, und der Vorrat nimmt weiter zu. Solche Bestände gelten als mehr oder
weniger gesund.

Im zweiten Fall sollte man nur noch die Zwangsnutzungen durchführen. Der Vor-
rat nimmt dann weiter zu, aber in geringerem Mass als geplant. Je nach Zielsetzung und
Zustand des Bestandes können sich zusätzliche Pflegeeingriffe aufdrängen. Die Hand-
lungsfreiheit ist in solchen geschädigten Beständen aber stark eingeschränkt.

Auch im dritten Fall können nur noch die Zwangsnutzungen bezogen werden.
Wird der Vorrat zu stark vermindert, ist eine vorzeitige Verjüngung angebracht. Die
dabei anfallende Nutzungsmenge ist bei der geplanten Endnutzung abzuziehen. Gibt
es in einem Gebiet oder in einem Forstbetrieb viele solche Bestände, so handelt es sich

um eine Waldkatastrophe. Wenn Wiederherstellungsprojekte keinen Erfolg verspre-
chen, muss die Waldbewirtschaftung eingestellt werden. Das ist beispielsweise in
Gebieten mit starken Industrie-Immissionen der Fall.

Die Berücksichtigung der Zwangsnutzungen beim Vollzug der forstlichen Planung
ist eine anspruchsvolle Aufgabe für die forstliche Praxis. Neben einer sorgfältigen jähr-
liehen Kon trollführung bedingt dies eine laufende Anpassung der Jahresplanung an die

bisherige Schadensentwicklung.

Ver/imer: Dr. Ryszard Poznanski, Akademia Rolnicza, Wydzial Lesny, ul. 29 Listopada 46,
PL-31 425 Krakow.

934


	Berücksichtigung der Zwangsnutzungen beim Vollzug der forstlichen Planung

